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werkschaftsbundes und im Einvernehmen mit den zuständi
gen zentralen Staatsorganen folgendes angeordnet:

§ 1

(1) Zuständig für die Prüfung von Feuerlöschgeräten und 
-anlagen, die gemäß DDR-Standard TGL 30028/04 prüfungis- 
pflichtig sind, ist der

VEB Prüforganisation für Feuerlöschgeräte 
8122 Radebeul 1, Ernst-Thälmann-Str. 4 

(nachfolgend VEB Prüforganisation genannt). Dieser Betrieb 
prüft auch Handfeuerlöscher, die persönliches Eigentum von 
Bürgern sind.

(2) Der VEB Prüforganisation unterhält Bezirksprüfstel
len gemäß Anlage 1 zu dieser Anordnung.

(3) Der VEB Prüforganisation ist nicht zuständig für die 
Prüfung von Feuerlöschgeräten und -anlagen in bestimmten 
Bereichen des Ministeriums des Innern, des Ministeriums für 
Nationale Verteidigung, des Ministeriums für Staatssicher
heit, des Ministeriums für Verkehrswesen und, des Ministe
riums für Auswärtige Angelegenheiten. Für diese Bereiche 
gelten gesonderte Regelungen.

(4) Auf Antrag kann auch anderen staatlichen Organen 
durch das Ministerium für Bezirksgeleitete Industrie und Le
bensmittelindustrie, im Einvernehmen mit dem VEB Prüf- 
organisation, das Recht zur Prüfung von Feuerlöschgeräten 
und -anlagen entsprechend § 1 Abs. 1 übertragen werden.

§2

(1) Der VEB Prüforganisation ist zuständig für die Aus- 
und Weiterbildung der Personen mit Prüfberechtigung, die 
dem VEB Prüf organisation angehören, sowie der Prüf berech
tigten, die in den im § 1 Absätze 3 und 4 genannten Organen 
Prüfungen der Feuerlöschgeräte und -anlagen vornehmen.

(2) Die durch den VEB Prüforganisation ausgebildeten Prü
fer erhalten eine befristete Prüfbescheinigung (Anlage 2).

- §3

Der VEB Prüforganisation ist verpflichtet, zu vorgelegten 
Projekten für stationäre Feuerlöschanlagen Stellung zu neh
men sowie auf Antrag staatlicher, wirtschaftsleitender und 
gesellschaftlicher Organe und zentralgeleiteter Kombinate an 
der Untersuchung von Unfällen und Havarien, die im Zusam
menhang mit Feuerlöschgeräten und -anlagen sowie Kraft
fahrdreh- und Anhängeleitem der Feuerwehr stehen, mitzu
wirken.

§4

Für die Prüfung von Feuerlöschgeräten und -anlagen sowie 
für die Aus- und Weiterbildung von prüfberechtigten Per
sonen werden Gebühren entsprechend den gültigen Preis
anordnungen erhoben.1

§5

(1) Diese Anordnung tritt am 1. September 1983 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Brandschutzanordnung Nr. 3/1 vom 

31. März 1964 — Prüfung der Feuerlöschgeräte — (GBl. II Nr. 36 
S. 267) außer Kraft.

Berlin, den 4. März 1983

Der Minister 
für Bezirksgeleitete Industrie 

und Lebensmittelindustrie
Dr. W a n g e  *  6

1 Z. Z. gelten die Preisanordnung Nr. 4596 vom 1. April 1966 über 
Montagelelstungen der volkseigenen Industriebetriebe (Sonderdruck 
der Regierungskommission für Preise) und die Preiskarteiblätter 1,
6, 7, 8, 9, 10.

Anlage 1

zu vorstehender Anordnung

Tel.:
Sitz der 8122 Radebeul 1 Dresden
Betriebsleitung
Bezirksstellen

Ernst-Thälmann-Str. 4 7 55 83

Berlin 1040 Berlin
Hauptstadt der DDR Johannisstr. 2 2 82 97 19
Cottbus 7500 Cotthus

Hubertstr. 21 2 21 13
Dresden 8122 Radebeul 2 Dresden

Am Gottesacker 32 7 42 06
Erfurt und Suhl 5000 Erfurt

Clara-Zetkin-Str. 35 3 19 73
Gera 6500 Gera

Friedrich-Engels-Str. 13 2 65 66
Halle 4030 Halle/Saale

Schleusenstr. 2 34 00 31
Karl-Marx-Stadt 9000 Karl-Marx-Stadt

Frankenberger Str. 268 4 87 74
Leipzig 7030 Leipzig

Fritz-Austel-Str. 35 3 32 96
Magdeburg 3080 Magdeburg 

Olvenstedter Chaussee
3-4 3 35 43

Neubrandenburg und 2040 Malchin
Rostock
(Kreise Stralsund,

Am Kanal 3 22 60

Ribnitz-Damgarten,
Rügen, Grimmen, 
Greifswald, Wolgast)

*

Potsdam und 1502 Potsdam-Babelsberg
Frankfurt/Oder Friedrich-Engels-Str. 39 7 89 52
Schwerin und Rostock 2700 Schwerin
(Kreise Grevesmühlen, Grunthalplatz 13 81 21 48
Wismar, Bad Doberan 
und Rostock)

Anlage 2
zu vorstehender Anordnung

(1 )

VEB Prüforganisation für 
Feuerlös chgerä te 

8122 Radebeul 1, Ernst-Thälmann-Str. 4

Prüfberechtigung 
für Feuerlöschgeräte und -anlagen

Nr.:.................

(2)

Der Inhaber dieser Berechtigung

wohnhaft: .............................................................................................

ist befugt, gemäß DDR-Standard TGL 30028/04 Feuerlösch
geräte und -anlagen zu prüfen und hierüber eine Bescheini
gung auszustellen.
Die Prüfberechtigung erstreckt sich auf:

Betriebsdirektor


